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Wirtschafts- und Sozialrat, zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen, des Privatsektors und der Wissenschaft eine informel-
le interaktive Anhörung mit nichtstaatlichen Organisationen,
zivilgesellschaftlichen Organisationen, dem Privatsektor und
der Wissenschaft abzuhalten, die einen Beitrag zum Vorbe-
reitungsprozess für die Tagung auf hoher Ebene liefern soll;

11. beschließt, dass der Präsident der Generalver-
sammlung bei der genannten informellen interaktiven Anhö-
rung den Vorsitz führt, und ersucht den Präsidenten, eine Zu-
sammenfassung der Anhörung zu erstellen, die vor der Ta-
gung auf hoher Ebene als Dokument der Versammlung her-
auszugeben ist;

12. bittet die Interparlamentarische Union, zu der Ta-
gung auf hoher Ebene beizutragen;

13. bittet den Heiligen Stuhl in seiner Eigenschaft als
Beobachterstaat und Palästina in seiner Eigenschaft als Beob-
achter an den Vorbereitungen und an der Tagung auf hoher
Ebene teilzunehmen;

14. bittet die Fonds und Programme der Vereinten Na-
tionen, die Sonderorganisationen, insbesondere die Weltge-
sundheitsorganisation, die Regionalkommissionen, die Bret-
ton-Woods-Institutionen, die Welthandelsorganisation, die
regionalen Entwicklungsbanken, die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen und die zwischen-
staatlichen Organisationen und Institutionen mit Beobachter-
status in der Generalversammlung, im Einklang mit der von
der Versammlung festgelegten Geschäftsordnung an den
Vorbereitungen und an der Tagung auf hoher Ebene teilzu-
nehmen;

15. beschließt, dass der Präsident der Generalver-
sammlung sich hinsichtlich der Liste der Vertreter nichtstaat-
licher Organisationen, zivilgesellschaftlicher Organisationen,
des Privatsektors und der Wissenschaft mit Vertretern nicht-
staatlicher Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirt-
schafts- und Sozialrat, zivilgesellschaftlicher Organisationen,
des Privatsektors und der Wissenschaft und gegebenenfalls
mit den Mitgliedstaaten ins Benehmen setzt und dabei soweit
möglich den Grundsatz der ausgewogenen geografischen
Vertretung berücksichtigt und die Liste den Mitgliedstaaten
zur Prüfung und zur endgültigen Beschlussfassung durch die
Versammlung über die Teilnahme an der Tagung auf hoher
Ebene, einschließlich der Runden Tische, vorlegt.

RESOLUTION 65/239

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 24. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.36 und Add.1, in seiner mündlich abgeänderten Fassung,
eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien,
Bahamas, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bosnien und Her-
zegowina, Brasilien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Domi-
nica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan,
Jordanien, Kanada, Katar, Kroatien, Kuba, Lettland, Libanon,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mauretanien (im Na-
men der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder

der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Mexiko, Monaco,
Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea,
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Russische Föderation, Salo-
monen, San Marino, Serbien, Singapur, Slowenien, Spanien,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen,
Suriname, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Ukraine,
Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zypern. 

65/239. Ständiges Mahnmal für die Opfer der Sklaverei 
und des transatlantischen Sklavenhandels und 
Wahrung ihres Gedenkens

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/19 vom 28. No-
vember 2006 „Begehung des zweihundertsten Jahrestags der
Abschaffung des transatlantischen Sklavenhandels“ und die
späteren Resolutionen „Ständiges Mahnmal für die Opfer der
Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels und
Wahrung ihres Gedenkens“,

sowie unter Hinweis darauf, dass der 25. März jedes
Jahres zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer
der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels er-
klärt wurde,

Kenntnis nehmend von den Initiativen, die die Staaten in
Bekräftigung ihrer Verpflichtung zur Durchführung der Zif-
fern 101 und 102 der von der Weltkonferenz gegen Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängende Intoleranz verabschiedeten Erklä-
rung von Durban ergriffen haben, mit dem Ziel, die anhalten-
den Folgen der Sklaverei zu bekämpfen und dazu beizutra-
gen, die Würde der Opfer der Sklaverei und des Sklavenhan-
dels wiederherzustellen341,

insbesondere unter Hinweis auf Ziffer 101 der Erklä-
rung von Durban, in der die internationale Gemeinschaft und
ihre Mitglieder unter anderem gebeten wurden, den Opfern
ein ehrendes Andenken zu bewahren,

betonend, wie wichtig es ist, die heutigen und die kom-
menden Generationen über die Ursachen, Folgen und Lehren
der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandels auf-
zuklären und zu informieren,

in der Erkenntnis, dass über den transatlantischen Skla-
venhandel und seine anhaltenden, weltweit spürbaren Folgen
nur sehr wenig bekannt ist, und erfreut über die verstärkte
Aufmerksamkeit, die der Frage mit der jährlichen Begehung
des Gedenktags durch die Generalversammlung zuteil wird,
insbesondere darüber, dass das Bewusstsein dafür in vielen
Staaten steigt,

unter Hinweis darauf, dass die Initiative der Generalver-
sammlung für ein ständiges Mahnmahl die Arbeit der Organi-

341 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf.
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sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft
und Kultur am Projekt „Route der Sklaven“, einschließlich
der damit verbundenen Gedenkaktivitäten, ergänzt,

1. begrüßt die Initiative von Mitgliedstaaten, am
Amtssitz der Vereinten Nationen an einem deutlich sichtba-
ren und für die Delegierten, die Bediensteten der Vereinten
Nationen und die Besucher leicht zugänglichen Platz ein stän-
diges Mahnmal als Zeichen der Anerkennung der Tragödie
und der anhaltenden Folgen der Sklaverei und des transatlan-
tischen Sklavenhandels zu errichten;

2. erinnert an die Einsetzung eines Ausschusses in-
teressierter Staaten aus allen geografischen Regionen der
Welt, in dem Mitgliedstaaten aus der Karibischen Gemein-
schaft und der Afrikanischen Union eine vorrangige Rolle
spielen und der in Zusammenarbeit mit der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur,
Vertretern des Sekretariats, des Schomburg Center for Re-
search in Black Culture an der New York Public Library so-
wie der Zivilgesellschaft die Aufsicht über das Projekt zur Er-
richtung eines ständigen Mahnmals führen soll;

3. erinnert außerdem an die Einrichtung eines Treu-
handfonds für das ständige Mahnmal, der die Bezeichnung
„Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Partnerschaften –
Ständiges Mahnmal“ trägt und vom Büro der Vereinten Na-
tionen für Partnerschaften verwaltet wird, und nimmt Kennt-
nis von dem derzeitigen Stand der Beiträge zum Treuhand-
fonds;

4. ist sich dessen bewusst, dass anhaltende freiwillige
Beiträge notwendig sind, um das Ziel der Errichtung eines
ständigen Mahnmals zum Gedenken an die Opfer der Sklave-
rei und des transatlantischen Sklavenhandels rasch zu errei-
chen;

5. spricht denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits
Beiträge zu dem Treuhandfonds geleistet haben, ihren auf-
richtigen Dank aus, ermutigt zur Leistung zusätzlicher Bei-
träge und bittet die Mitgliedstaaten und anderen interessierten
Parteien, die noch keine Beiträge geleistet haben, dies eben-
falls zu tun;

6. ersucht den Generalsekretär, jährlich eine Reihe
von Aktivitäten zur Begehung des Internationalen Tages des
Gedenkens an die Opfer der Sklaverei und des transatlanti-
schen Sklavenhandels zu organisieren, einschließlich einer
Gedenksitzung der Generalversammlung am Amtssitz der
Vereinten Nationen und gegebenenfalls Aktivitäten über das
Netz der Informationszentren der Vereinten Nationen;

7. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Presse
und Information, in Zusammenarbeit mit den betroffenen
Ländern und den zuständigen Organisationen und Organen
des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin geeignete
Maßnahmen zu treffen, um die Gedenkaktivitäten und die In-
itiative für ein ständiges Mahnmal in der Weltöffentlichkeit
besser bekannt zu machen und die Anstrengungen zur Errich-
tung des ständigen Mahnmals am Amtssitz der Vereinten Na-
tionen zu erleichtern;

8. wiederholt ihr in Resolution 64/15 vom 16. No-
vember 2009 an die Mitgliedstaaten gerichtetes Ersuchen, im
Einklang mit ihren jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften Bildungsprogramme zu erarbeiten, die den kom-
menden Generationen unter anderem mittels entsprechender
Schullehrpläne ein Verständnis der Lehren, der Geschichte
und der Folgen der Sklaverei und des Sklavenhandels vermit-
teln und einprägen sollen, und diese Informationen dem Ge-
neralsekretär zur Aufnahme in seinen Bericht vorzulegen;

9. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, in Anbetracht ihrer
umfangreichen Erfahrung mit dem Projekt „Route der Skla-
ven“ und mit internationalen Wettbewerben sowie ihrer welt-
weiten Präsenz über ihr Netz von Feldbüros und Nationalen
Kommissionen einen internationalen Wettbewerb für die Ge-
staltung des ständigen Mahnmals auszuschreiben, der aus
dem Treuhandfonds zu finanzieren ist;

10. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den Ausschuss bei der
Festlegung von Richtlinien für den Auswahlprozess und bei
der Ermittlung qualifizierter Bewerber, namentlich aus ihrem
Reservoir internationaler Fachleute, zur Besetzung der inter-
nationalen Jury zu unterstützen;

11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über das Programm für Bildungsarbeit auf dem Gebiet
des transatlantischen Sklavenhandels und der Sklaverei342 in
Verbindung mit der vielfältigen Strategie für Bildungsarbeit,
mit der den kommenden Generationen die Ursachen, die Fol-
gen, die Lehren und das Erbe des transatlantischen Sklaven-
handels stärker bewusst und vertraut gemacht und ihnen die
von Rassismus und Vorurteilen ausgehenden Gefahren ver-
mittelt werden sollen, und befürwortet weitere diesbezügliche
Maßnahmen;

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
weiteren Maßnahmen zur Umsetzung des Programms für Bil-
dungsarbeit, einschließlich der von den Mitgliedstaaten zur
Durchführung dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen, so-
wie über die Schritte zur besseren Bekanntmachung der Ge-
denkaktivitäten und der Initiative für das ständige Mahnmal
in der Weltöffentlichkeit Bericht zu erstatten;

13. ersucht das Büro der Vereinten Nationen für Part-
nerschaften, der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung über den Generalsekretär einen umfas-
senden Bericht über den Stand des Treuhandfonds und insbe-
sondere über die eingegangenen Beiträge und deren Verwen-
dung vorzulegen;

14. beschließt, den Punkt „Folgeaktivitäten zu der Be-
gehung des zweihundertsten Jahrestags der Abschaffung des
transatlantischen Sklavenhandels“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

342 A/65/390.




